
 
G e m e i n d e     O s t b e v e r n 

 
 
 
Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 15.07.2004 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
Der Rat nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.06.2004 zur Kennt-
nis. Die Jahresrechnung 2003 wird beschlossen. Anhand der Haushaltsrechnung, welche Be-
standteil der Jahresrechnung ist, wird für das Haushaltsjahr 2003 folgendes Ergebnis festge-
stellt: 
 

Haushaltsrechnung 

Feststellung des Ergebnisses 
des Haushaltsjahres 2003 

Einnahmen / Ausgaben Verwaltungshaushalt 
EUR 

Vermögenshaushalt 
EUR 

1 2 3 
Soll-Einnahmen 10.330.767,22 2.554.834,74
 + Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 287.714,97
 ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 14.741,64
 ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste -265.921,03 0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen 10.596.688,25 2.827.808,07
Soll-Ausgaben 10.376.338,68 1.004.183,75
 + Neue Haushaltsausgabereste 220.543,45 1.869.438,89
 ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 193,88 45.814,57
./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben 10.596.688,25 2.827.808,07

Fehlbetrag 0,00 0,00

nachrichtlich: 

In Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 
enthaltener Überschuss nach 
§ 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO 

0.00 €

Höhe der Zuführung zum Vemögens- 
haushalt 

288.930,07 €

Höhe der Mindestzuführung 288.930,07 €

 
 
Dem Bürgermeister wird gem. § 94 Abs. 1 GO NW für das Haushaltsjahr 2003 uneinge-
schränkt Entlastung erteilt. 
 

 



 
B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

 
 
Der vorstehende Beschluss des Rates wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Jahres-
rechnung 2003 mit Rechenschaftsbericht liegt gem. § 94 Abs. 2 GO NW in der Zeit vom 
02.08.04 - 11.08.04 im Rathaus, Zimmer 4, Hauptstraße 24, Ostbevern, während der Dienst-
zeiten 
 
 
montags, dienstags   08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
und mittwochs 
 
donnerstags    08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
 
freitags    08.00 - 12.00 Uhr 
 
 
öffentlich aus. 
 
 
Gleichzeitig können gem. § 101 Abs. 3  GO NW Einwohner oder Abgabepflichtige der Ge-
meinde Ostbevern zu den o. g. Öffnungszeiten Einsicht in den allgemeinen Berichtsband des 
Schlussberichts über die Prüfung der Haushaltsrechnung durch den Rechnungsprüfungsaus-
schuss bei der o. g. Stelle nehmen. 
 
 
Ostbevern, 29.07.2004 
 
 
 
 
 
Jürgen Hoffstädt 
Bürgermeister 
 


